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Vorwort zur 18. Auflage

Nach der weitreichenden Reform der betrieblichen Altersversorgung
durch das Betriebsrentenst�rkungsgesetz sind zum 1. Juli und zum
19. August weitere wesentliche �nderungen in dem rechtlichen Umfeld
der betrieblichen Altersversorgung in Kraft getreten.
In erster Linie sind die �nderungen durch das Grundrentengesetz und
der neu in das Gesetz aufgenommene Insolvenzschutz f�r Pensionskas-
senzusagen zu nennen. Der Gesetzgeber hat damit auf ein EuGH-Urteil
aus dem Jahr 2019 reagiert und ist einer m�glichen Staatshaftung bei K�r-
zung von Pensionskassenrenten und gleichzeitiger Insolvenz des Arbeit-
gebers entgegengetreten.
Eine weitere Neuregelung betrifft das Arbeitsrecht der bAV: durch die �n-
derung der Vorschrift zur versicherungsf�rmigen L�sung wird diese von
der bisherigen Ausnahme zur gesetzlichen Regel.
Die Neuauflage ber�cksichtigt dar�ber hinaus bAV-relevante �nderungen
u. a. im SGB IV, SGB VI, AltZertG, in der AltvDV, der VVG-InfoV sowie
der PFAV.
Zus�tzlich aufgenommen wurde das BMF-Schreiben zur „wahlweisen
Verwendung von verm�genswirksamen Leistungen zum Zwecke der
betrieblichen Altersversorgung und in diesem Zusammenhang gew�hrte
Erh�hungsbetr�ge des Arbeitgebers“ sowie das BMF-Schreiben zum „Ver-
m�gensbindungsgebot bei nicht �berdotierten Gruppenunterst�tzungs-
kassen“.
Die aktuelle Fassung des VAG im Umfang der 15. Auflage ist in dem
C. F.M�ller Shop als Produktservice unter www.cfmueller.de/Rechts- und-
Steuerpraxis/Arbeits- und-Sozialrecht/Betriebliche- Altersversorgung/Die-
Betriebsrente-Softcover.html abrufbar.

Berlin, im September 2020 Sabine Drochner
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I.
Arbeits- und Sozialrecht

1.
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung

(Betriebsrentengesetz – BetrAVG)

vom 19.12.1974 (BGBl. I S. 3610),
zuletzt ge�ndert durch Art. 8a G vom 19.6.2020 (BGBl. I S. 1248)

Erster Teil
Arbeitsrechtliche Vorschriften

Erster Abschnitt
Durchf�hrung der betrieblichen Altersversorgung

§ 1
Zusage des Arbeitgebers auf betriebliche Altersvorsorge

(1) 1Werden einem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, Invalidit�ts- oder
Hinterbliebenenversorgung aus Anlass seines Arbeitsverh�ltnisses vom
Arbeitgeber zugesagt (betriebliche Altersversorgung), gelten die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes. 2Die Durchf�hrung der betrieblichen Altersversor-
gung kann unmittelbar �ber den Arbeitgeber oder �ber einen der in § 1b
Abs. 2 bis 4 genannten Versorgungstr�ger erfolgen. 3Der Arbeitgeber steht
f�r die Erf�llung der von ihm zugesagten Leistungen auch dann ein,
wenn die Durchf�hrung nicht unmittelbar �ber ihn erfolgt.
(2) Betriebliche Altersversorgung liegt auch vor, wenn
1. der Arbeitgeber sich verpflichtet, bestimmte Beitr�ge in eine Anwart-

schaft auf Alters-, Invalidit�ts- oder Hinterbliebenenversorgung um-
zuwandeln (beitragsorientierte Leistungszusage),

2. der Arbeitgeber sich verpflichtet, Beitr�ge zur Finanzierung von Leis-
tungen der betrieblichen Altersversorgung an einen Pensionsfonds,
eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung zu zahlen und f�r
Leistungen zur Altersversorgung das planm�ßig zuzurechnende Ver-
sorgungskapital auf der Grundlage der gezahlten Beitr�ge (Beitr�ge
und die daraus erzielten Ertr�ge), mindestens die Summe der zuge-
sagten Beitr�ge, soweit sie nicht rechnungsm�ßig f�r einen biome-
trischen Risikoausgleich verbraucht wurden, hierf�r zur Verf�gung
zu stellen (Beitragszusage mit Mindestleistung),

2a. der Arbeitgeber durch Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages
in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung verpflichtet wird, Beitr�ge
zur Finanzierung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung
an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversiche-
rung nach § 22 zu zahlen; die Pflichten des Arbeitgebers nach Ab-

§ 1 BetrAVG
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satz 1 Satz 3, § 1a Absatz 4 Satz 2, den §§ 1b bis 6 und 16 sowie die In-
solvenzsicherungspflicht nach dem Vierten Abschnitt bestehen nicht
(reine Beitragszusage),

3. k�nftige Entgeltanspr�che in eine wertgleiche Anwartschaft auf Ver-
sorgungsleistungen umgewandelt werden (Entgeltumwandlung) oder

4. der Arbeitnehmer Beitr�ge aus seinem Arbeitsentgelt zur Finanzie-
rung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung an einen
Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung leis-
tet und die Zusage des Arbeitgebers auch die Leistungen aus diesen
Beitr�gen umfasst; die Regelungen f�r Entgeltumwandlung sind hier-
bei entsprechend anzuwenden, soweit die zugesagten Leistungen aus
diesen Beitr�gen im Wege der Kapitaldeckung finanziert werden.

§ 1a
Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung

(1) 1Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen
k�nftigen Entgeltanspr�chen bis zu 4 vom Hundert der jeweiligen Bei-
tragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch
Entgeltumwandlung f�r seine betriebliche Altersversorgung verwendet
werden. 2Die Durchf�hrung des Anspruchs des Arbeitnehmers wird
durch Vereinbarung geregelt. 3Ist der Arbeitgeber zu einer Durchf�hrung
�ber einen Pensionsfonds oder eine Pensionskasse (§ 1b Abs. 3) oder �ber
eine Versorgungseinrichtung nach § 22 bereit, ist die betriebliche Alters-
versorgung dort durchzuf�hren; andernfalls kann der Arbeitnehmer ver-
langen, dass der Arbeitgeber f�r ihn eine Direktversicherung (§ 1b Abs. 2)
abschließt. 4Soweit der Anspruch geltend gemacht wird, muss der Arbeit-
nehmer j�hrlich einen Betrag in H�he von mindestens einem Hundert-
sechzigstel der Bezugsgr�ße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch f�r seine betriebliche Altersversorgung verwenden. 5Soweit
der Arbeitnehmer Teile seines regelm�ßigen Entgelts f�r betriebliche
Altersversorgung verwendet, kann der Arbeitgeber verlangen, dass w�h-
rend eines laufenden Kalenderjahres gleich bleibende monatliche Betr�ge
verwendet werden.
(1a) Der Arbeitgeber muss 15 Prozent des umgewandelten Entgelts zu-
s�tzlich als Arbeitgeberzuschuss an den Pensionsfonds, die Pensionskasse
oder die Direktversicherung weiterleiten, soweit er durch die Entgelt-
umwandlung Sozialversicherungsbeitr�ge einspart.
(2) Soweit eine durch Entgeltumwandlung finanzierte betriebliche Alters-
versorgung besteht, ist der Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgelt-
umwandlung ausgeschlossen.
(3) Soweit der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltumwandlung f�r
betriebliche Altersversorgung nach Abs. 1 hat, kann er verlangen, dass die
Voraussetzungen f�r eine F�rderung nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 des Ein-

BetrAVG § 1a
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kommensteuergesetzes erf�llt werden, wenn die betriebliche Altersversor-
gung �ber einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktver-
sicherung durchgef�hrt wird.

(4) 1Falls der Arbeitnehmer bei fortbestehendem Arbeitsverh�ltnis kein
Entgelt erh�lt, hat er das Recht, die Versicherung oder Versorgung mit
eigenen Beitr�gen fortzusetzen. 2Der Arbeitgeber steht auch f�r die Leis-
tungen aus diesen Beitr�gen ein. 3Die Regelungen �ber Entgeltumwand-
lung gelten entsprechend.

§ 1b
Unverfallbarkeit und Durchf�hrung der betrieblichen

Altersversorgung

(1) 1Einem Arbeitnehmer, dem Leistungen aus der betrieblichen Altersver-
sorgung zugesagt worden sind, bleibt die Anwartschaft erhalten, wenn
das Arbeitsverh�ltnis vor Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Voll-
endung des 21. Lebensjahres endet und die Versorgungszusage zu diesem
Zeitpunkt mindestens drei Jahre bestanden hat (unverfallbare Anwart-
schaft). 2Ein Arbeitnehmer beh�lt seine Anwartschaft auch dann, wenn er
aufgrund einer Vorruhestandsregelung ausscheidet und ohne das vorhe-
rige Ausscheiden die Wartezeit und die sonstigen Voraussetzungen f�r
den Bezug von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung h�tte erf�l-
len k�nnen. 3Eine �nderung der Versorgungszusage oder ihre �bernahme
durch eine andere Person unterbricht nicht den Ablauf der Fristen nach
Satz 1. 4Der Verpflichtung aus einer Versorgungszusage stehen Versor-
gungsverpflichtungen gleich, die auf betrieblicher �bung oder dem
Grundsatz der Gleichbehandlung beruhen. 5Der Ablauf einer vorgesehe-
nen Wartezeit wird durch die Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses nach
Erf�llung der Voraussetzungen der S�tze 1 und 2 nicht ber�hrt. 6Wechselt
ein Arbeitnehmer vom Geltungsbereich dieses Gesetzes in einen anderen
Mitgliedstaat der Europ�ischen Union, bleibt die Anwartschaft in glei-
chem Umfange wie f�r Personen erhalten, die auch nach Beendigung
eines Arbeitsverh�ltnisses innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
verbleiben.

(2) 1Wird f�r die betriebliche Altersversorgung eine Lebensversicherung
auf das Leben des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber abgeschlossen
und sind der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen hinsichtlich der
Leistungen des Versicherers ganz oder teilweise bezugsberechtigt (Direkt-
versicherung), so ist der Arbeitgeber verpflichtet, wegen Beendigung des
Arbeitsverh�ltnisses nach Erf�llung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genann-
ten Voraussetzungen das Bezugsrecht nicht mehr zu widerrufen. 2Eine
Vereinbarung, nach der das Bezugsrecht durch die Beendigung des Ar-
beitsverh�ltnisses nach Erf�llung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten
Voraussetzungen aufl�send bedingt ist, ist unwirksam. 3Hat der Arbeitge-

§ 1b BetrAVG
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ber die Anspr�che aus dem Versicherungsvertrag abgetreten oder belie-
hen, so ist er verpflichtet, den Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverh�ltnis
nach Erf�llung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen
geendet hat, bei Eintritt des Versicherungsfalles so zu stellen, als ob die
Abtretung oder Beleihung nicht erfolgt w�re. 4Als Zeitpunkt der Erteilung
der Versorgungszusage im Sinne des Absatzes 1 gilt der Versicherungs-
beginn, fr�hestens jedoch der Beginn der Betriebszugeh�rigkeit.
(3) 1Wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechtsf�higen Ver-
sorgungseinrichtung durchgef�hrt, die dem Arbeitnehmer oder seinen
Hinterbliebenen auf ihre Leistungen einen Rechtsanspruch gew�hrt (Pen-
sionskasse und Pensionsfonds), so gilt Absatz 1 entsprechend. 2Als Zeit-
punkt der Erteilung der Versorgungszusage im Sinne des Absatzes 1 gilt
der Versicherungsbeginn, fr�hestens jedoch der Beginn der Betriebszuge-
h�rigkeit.
(4) 1Wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechtsf�higen Ver-
sorgungseinrichtung durchgef�hrt, die auf ihre Leistungen keinen Rechts-
anspruch gew�hrt (Unterst�tzungskasse), so sind die nach Erf�llung der
in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen und vor Eintritt des
Versorgungsfalles aus dem Unternehmen ausgeschiedenen Arbeitnehmer
und ihre Hinterbliebenen den bis zum Eintritt des Versorgungsfalles dem
Unternehmen angeh�renden Arbeitnehmern und deren Hinterbliebenen
gleichgestellt. 2Die Versorgungszusage gilt in dem Zeitpunkt als erteilt im
Sinne des Absatzes 1, von dem an der Arbeitnehmer zum Kreis der Be-
g�nstigten der Unterst�tzungskasse geh�rt.
(5) 1Soweit betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung ein-
schließlich eines m�glichen Arbeitgeberzuschusses nach § 1a Absatz 1a
erfolgt, beh�lt der Arbeitnehmer seine Anwartschaft, wenn sein Arbeits-
verh�ltnis vor Eintritt des Versorgungsfalles endet; in den F�llen der Ab-
s�tze 2 und 3
1. d�rfen die �berschussanteile nur zur Verbesserung der Leistung ver-

wendet,
2. muss dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung

der Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beitr�gen einger�umt
und

3. muss das Recht zur Verpf�ndung, Abtretung oder Beleihung durch
den Arbeitgeber ausgeschlossen werden.

2Im Fall einer Direktversicherung ist dem Arbeitnehmer dar�ber hinaus
mit Beginn der Entgeltumwandlung ein unwiderrufliches Bezugsrecht
einzur�umen.

BetrAVG § 1b
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§ 2
H�he der unverfallbaren Anwartschaft

(1) 1Bei Eintritt des Versorgungsfalles wegen Erreichen der Altersgrenze,
wegen Invalidit�t oder Tod haben ein vorher ausgeschiedener Arbeitneh-
mer, dessen Anwartschaft nach § 1b fortbesteht, und seine Hinterbliebe-
nen einen Anspruch mindestens in H�he des Teiles der ohne das vorheri-
ge Ausscheiden zustehenden Leistung, der dem Verh�ltnis der Dauer der
Betriebszugeh�rigkeit zu der Zeit vom Beginn der Betriebszugeh�rigkeit
bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung entspricht; an die Stelle des Erreichens der Regelaltersgrenze
tritt ein fr�herer Zeitpunkt, wenn dieser in der Versorgungsregelung als
feste Altersgrenze vorgesehen ist, sp�testens der Zeitpunkt der Voll-
endung des 65. Lebensjahres, falls der Arbeitnehmer ausscheidet und
gleichzeitig eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung f�r
besonders langj�hrig Versicherte in Anspruch nimmt. 2Der Mindest-
anspruch auf Leistungen wegen Invalidit�t oder Tod vor Erreichen der
Altersgrenze ist jedoch nicht h�her als der Betrag, den der Arbeitnehmer
oder seine Hinterbliebenen erhalten h�tten, wenn im Zeitpunkt des Aus-
scheidens der Versorgungsfall eingetreten w�re und die sonstigen Leis-
tungsvoraussetzungen erf�llt gewesen w�ren.

(2) 1Ist bei einer Direktversicherung der Arbeitnehmer nach Erf�llung der
Voraussetzungen des § 1b Abs. 1 und 5 vor Eintritt des Versorgungsfalls
ausgeschieden, so gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich der vom Ar-
beitgeber zu finanzierende Teilanspruch nach Absatz 1, soweit er �ber die
von dem Versicherer nach dem Versicherungsvertrag aufgrund der Beitr�-
ge des Arbeitgebers zu erbringende Versicherungsleistung hinausgeht, ge-
gen den Arbeitgeber richtet. 2An die Stelle der Anspr�che nach Satz 1 tritt
die von dem Versicherer aufgrund des Versicherungsvertrags zu erbrin-
gende Versicherungsleistung, wenn
1. sp�testens nach 3 Monaten seit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers

das Bezugsrecht unwiderruflich ist und eine Abtretung oder Beleihung
des Rechts aus dem Versicherungsvertrag durch den Arbeitgeber und
Beitragsr�ckst�nde nicht vorhanden sind,

2. vom Beginn der Versicherung, fr�hstens jedoch vom Beginn der
Betriebszugeh�rigkeit an, nach dem Versicherungsvertrag die �ber-
schussanteile nur zur Verbesserung der Versicherungsleistung zu ver-
wenden sind und

3. der ausgeschiedene Arbeitnehmer nach dem Versicherungsvertrag das
Recht zur Fortsetzung der Versicherung mit eigenen Beitr�gen hat.

3Die Einstandspflicht des Arbeitgebers nach § 1 Absatz 1 Satz 3 bleibt un-
ber�hrt. 4Der ausgeschiedene Arbeitnehmer darf die Anspr�che aus dem
Versicherungsvertrag in H�he des durch Beitragszahlungen des Arbeitge-
bers gebildeten gesch�ftsplanm�ßigen Deckungskapitals oder, soweit die
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Berechnung des Deckungskapitals nicht zum Gesch�ftsplan geh�rt, des
nach § 169 Abs. 3 und 4 des Versicherungsvertragsgesetzes berechneten
Wertes weder abtreten noch beleihen. 5In dieser H�he darf der R�ckkaufs-
wert aufgrund einer K�ndigung des Versicherungsvertrags nicht in An-
spruch genommen werden; im Falle einer K�ndigung wird die Versiche-
rung in eine pr�mienfreie Versicherung umgewandelt. 6§ 169 Abs. 1 des
Versicherungsvertragsgesetzes findet insoweit keine Anwendung. 7Eine
Abfindung des Anspruchs nach § 3 ist weiterhin m�glich.

(3) 1F�r Pensionskassen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich der vom
Arbeitgeber zu finanzierende Teilanspruch nach Absatz 1, soweit er �ber
die von der Pensionskasse nach dem aufsichtsbeh�rdlich genehmigten Ge-
sch�ftsplan oder, soweit eine aufsichtsbeh�rdliche Genehmigung nicht
vorgeschrieben ist, nach den allgemeinen Versicherungsbedingungen und
den fachlichen Gesch�ftsunterlagen im Sinne des § 9 Absatz 2 Nummer 2
in Verbindung mit § 219 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes (Gesch�ftsunterlagen) aufgrund der Beitr�ge des
Arbeitgebers zu erbringende Leistung hinausgeht, gegen den Arbeitgeber
richtet. 2An die Stelle der Anspr�che nach Satz 1 tritt die von der Pen-
sionskasse aufgrund des Gesch�ftsplans oder der Gesch�ftsunterlagen zu
erbringende Leistung, wenn nach dem aufsichtsbeh�rdlich genehmigten
Gesch�ftsplan oder den Gesch�ftsunterlagen
1. vom Beginn der Versicherung, fr�hestens jedoch vom Beginn der Be-

triebszugeh�rigkeit an, �berschussanteile, die aufgrund des Finan-
zierungsverfahrens regelm�ßig entstehen, nur zur Verbesserung der
Versicherungsleistung zu verwenden sind oder die Steigerung der Ver-
sorgungsanwartschaften des Arbeitnehmers der Entwicklung seines
Arbeitsentgelts, soweit es unter den jeweiligen Beitragsbemessungs-
grenzen der gesetzlichen Rentenversicherungen liegt, entspricht und

2. der ausgeschiedene Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung der Ver-
sicherung mit eigenen Beitr�gen hat.

3Absatz 2 Satz 3 bis 7 gilt entsprechend.

(3a) F�r Pensionsfonds gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich der vom
Arbeitgeber zu finanzierende Teilanspruch, soweit er �ber die vom Pen-
sionsfonds auf der Grundlage der nach dem geltenden Pensionsplan im
Sinne des § 237 Absatz 1 Satz 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes berech-
nete Deckungsr�ckstellung hinausgeht, gegen den Arbeitgeber richtet.

(4) Eine Unterst�tzungskasse hat bei Eintritt des Versorgungsfalls einem
vorzeitig ausgeschiedenen Arbeitnehmer, der nach § 1b Abs. 4 gleichge-
stellt ist, und seinen Hinterbliebenen mindestens den nach Absatz 1 be-
rechneten Teil der Versorgung zu gew�hren.

BetrAVG § 2
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(5) Bei einer unverfallbaren Anwartschaft aus Entgeltumwandlung tritt an
die Stelle der Anspr�che nach Absatz 1, 3a oder 4 die vom Zeitpunkt der
Zusage auf betriebliche Altersversorgung bis zum Ausscheiden des Ar-
beitnehmers erreichte Anwartschaft auf Leistungen aus den bis dahin um-
gewandelten Entgeltbestandteilen; dies gilt entsprechend f�r eine unver-
fallbare Anwartschaft aus Beitr�gen im Rahmen einer beitragsorientierten
Leistungszusage.
(6) An die Stelle der Anspr�che nach den Abs�tzen 2, 3, 3a und 5 tritt bei
einer Beitragszusage mit Mindestleistung das dem Arbeitnehmer plan-
m�ßig zuzurechnende Versorgungskapital auf der Grundlage der bis zu
seinem Ausscheiden geleisteten Beitr�ge (Beitr�ge und die bis zum Eintritt
des Versorgungsfalls erzielten Ertr�ge), mindestens die Summe der bis da-
hin zugesagten Beitr�ge, soweit sie nicht rechnungsm�ßig f�r einen bio-
metrischen Risikoausgleich verbraucht wurden.

§ 2a
Berechnung und Wahrung des Teilanspruchs

(1) Bei der Berechnung des Teilanspruchs eines mit unverfallbarer An-
wartschaft ausgeschiedenen Arbeitnehmers nach § 2 sind die Versor-
gungsregelung und die Bemessungsgrundlagen im Zeitpunkt des Aus-
scheidens zugrunde zu legen; Ver�nderungen, die nach dem Ausscheiden
eintreten, bleiben außer Betracht.
(2) 1Abweichend von Absatz 1 darf ein ausgeschiedener Arbeitnehmer im
Hinblick auf den Wert seiner unverfallbaren Anwartschaft gegen�ber ver-
gleichbaren nicht ausgeschiedenen Arbeitnehmern nicht benachteiligt
werden. 2Eine Benachteiligung gilt insbesondere als ausgeschlossen, wenn
1. die Anwartschaft

a) als nominales Anrecht festgelegt ist,
b) eine Verzinsung enth�lt, die auch dem ausgeschiedenen Arbeitneh-

mer zugutekommt, oder
c) �ber einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktver-

sicherung durchgef�hrt wird und die Ertr�ge auch dem ausgeschie-
denen Arbeitnehmer zugutekommen, oder

2. die Anwartschaft angepasst wird
a) um 1 Prozent j�hrlich,
b) wie die Anwartschaften oder die Nettol�hne vergleichbarer nicht

ausgeschiedener Arbeitnehmer,
c) wie die laufenden Leistungen, die an die Versorgungsempf�nger

des Arbeitgebers erbracht werden, oder
d) entsprechend dem Verbraucherpreisindex f�r Deutschland.

(3) 1Ist bei der Berechnung des Teilanspruchs eine Rente der gesetzlichen
Rentenversicherung zu ber�cksichtigen, so kann bei einer unmittelbaren
oder �ber eine Unterst�tzungskasse durchgef�hrten Versorgungszusage

§ 2a BetrAVG
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das bei der Berechnung von Pensionsr�ckstellungen allgemein zul�ssige
Verfahren zugrunde gelegt werden, es sei denn, der ausgeschiedene
Arbeitnehmer weist die bei der gesetzlichen Rentenversicherung im Zeit-
punkt des Ausscheidens erreichten Entgeltpunkte nach. 2Bei einer Versor-
gungszusage, die �ber eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds
durchgef�hrt wird, sind der aufsichtsbeh�rdlich genehmigte Gesch�fts-
plan, der Pensionsplan oder die sonstigen Gesch�ftsunterlagen zugrunde
zu legen.
(4) Versorgungsanwartschaften, die der Arbeitnehmer nach seinem Aus-
scheiden erwirbt, d�rfen nicht zu einer K�rzung des Teilanspruchs f�hren.

§ 3
Abfindung

(1) Unverfallbare Anwartschaften im Falle der Beendigung des Arbeitsver-
h�ltnisses und laufende Leistungen d�rfen nur unter den Voraussetzun-
gen der folgenden Abs�tze abgefunden werden.
(2) 1Der Arbeitgeber kann eine Anwartschaft ohne Zustimmung des Ar-
beitnehmers abfinden, wenn der Monatsbetrag der aus der Anwartschaft
resultierenden laufenden Leistung bei Erreichen der vorgesehenen Alters-
grenze 1 vom Hundert, bei Kapitalleistungen zw�lf Zehntel der monat-
lichen Bezugsgr�ße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht
�bersteigen w�rde. 2Dies gilt entsprechend f�r die Abfindung einer lau-
fenden Leistung. 3Die Abfindung einer Anwartschaft bedarf der Zustim-
mung des Arbeitnehmers, wenn dieser nach Beendigung des Arbeitsver-
h�ltnisses ein neues Arbeitsverh�ltnis in einem anderen Mitgliedstaat der
Europ�ischen Union begr�ndet und dies innerhalb von drei Monaten nach
Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses seinem ehemaligen Arbeitgeber mit-
teilt. 4Die Abfindung ist unzul�ssig, wenn der Arbeitnehmer von seinem
Recht auf �bertragung der Anwartschaft Gebrauch macht.
(3) Die Anwartschaft ist auf Verlangen des Arbeitnehmers abzufinden,
wenn die Beitr�ge zur gesetzlichen Rentenversicherung erstattet worden
sind.
(4) Der Teil der Anwartschaft, der w�hrend eines Insolvenzverfahrens er-
dient worden ist, kann ohne Zustimmung des Arbeitnehmers abgefunden
werden, wenn die Betriebst�tigkeit vollst�ndig eingestellt und das Unter-
nehmen liquidiert wird.
(5) F�r die Berechnung des Abfindungsbetrages gilt § 4 Abs. 5 entspre-
chend.
(6) Die Abfindung ist gesondert auszuweisen und einmalig zu zahlen.

BetrAVG § 3
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§ 4
�bertragung

(1) Unverfallbare Anwartschaften und laufende Leistungen d�rfen nur
unter den Voraussetzungen der folgenden Abs�tze �bertragen werden.
(2) Nach Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses kann im Einvernehmen des
ehemaligen mit dem neuen Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmer
1. die Zusage vom neuen Arbeitgeber �bernommen werden oder
2. der Wert der vom Arbeitnehmer erworbenen unverfallbaren Anwart-

schaft auf betriebliche Altersversorgung (�bertragungswert) auf den
neuen Arbeitgeber �bertragen werden, wenn dieser eine wertgleiche
Zusage erteilt; f�r die neue Anwartschaft gelten die Regelungen �ber
Entgeltumwandlung entsprechend.

(3) 1Der Arbeitnehmer kann innerhalb eines Jahres nach Beendigung des
Arbeitsverh�ltnisses von seinem ehemaligen Arbeitgeber verlangen, dass
der �bertragungswert auf den neuen Arbeitgeber oder auf die Versor-
gungseinrichtung nach § 22 des neuen Arbeitgebers �bertragen wird,
wenn
1. die betriebliche Altersversorgung �ber einen Pensionsfonds, eine Pen-

sionskasse oder eine Direktversicherung durchgef�hrt worden ist und
2. der �bertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemei-

nen Rentenversicherung nicht �bersteigt.
2Der Anspruch richtet sich gegen den Versorgungstr�ger, wenn die ver-
sicherungsf�rmige L�sung nach § 2 Abs. 2 oder 3 vorliegt oder soweit der
Arbeitnehmer die Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beitr�gen
fortgef�hrt hat. 3Der neue Arbeitgeber ist verpflichtet, eine dem �bertra-
gungswert wertgleiche Zusage zu erteilen und �ber einen Pensionsfonds,
eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchzuf�hren. 4F�r die
neue Anwartschaft gelten die Regelungen �ber Entgeltumwandlung ent-
sprechend. 5Ist der neue Arbeitgeber zu einer Durchf�hrung �ber eine
Versorgungseinrichtung nach § 22 bereit, ist die betriebliche Altersversor-
gung dort durchzuf�hren; die S�tze 3 und 4 sind in diesem Fall nicht an-
zuwenden.
(4) 1Wird die Betriebst�tigkeit eingestellt und das Unternehmen liquidiert,
kann eine Zusage von einer Pensionskasse oder einem Unternehmen der
Lebensversicherung ohne Zustimmung des Arbeitnehmers oder Versor-
gungsempf�ngers �bernommen werden, wenn sichergestellt ist, dass die
�berschussanteile ab Rentenbeginn entsprechend § 16 Abs. 3 Nr. 2 ver-
wendet werden. 2Bei einer Pensionskasse nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3 muss sichergestellt sein, dass im Zeitpunkt der �bernahme der in
der Rechtsverordnung zu § 235 Absatz 1 Nummer 4 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung festgesetzte H�chstzins-
satz zur Berechnung der Deckungsr�ckstellung nicht �berschritten wird.
3§ 2 Abs. 2 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend.
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(5) 1Der �bertragungswert entspricht bei einer unmittelbar �ber den Ar-
beitgeber oder �ber eine Unterst�tzungskasse durchgef�hrten betrieb-
lichen Altersversorgung dem Barwert der nach § 2 bemessenen k�nftigen
Versorgungsleistung im Zeitpunkt der �bertragung; bei der Berechnung
des Barwerts sind die Rechnungsgrundlagen sowie die anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik maßgebend. 2Soweit die betriebliche
Altersversorgung �ber einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine
Direktversicherung durchgef�hrt worden ist, entspricht der �bertra-
gungswert dem gebildeten Kapital im Zeitpunkt der �bertragung.
(6) Mit der vollst�ndigen �bertragung des �bertragungswerts erlischt die
Zusage des ehemaligen Arbeitgebers.

§ 4a
Auskunftspflichten

(1) Der Arbeitgeber oder der Versorgungstr�ger hat dem Arbeitnehmer
auf dessen Verlangen mitzuteilen,
1. ob und wie eine Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung er-

worben wird,
2. wie hoch der Anspruch auf betriebliche Altersversorgung aus der bis-

her erworbenen Anwartschaft ist und bei Erreichen der in der Versor-
gungsregelung vorgesehenen Altersgrenze voraussichtlich sein wird,

3. wie sich eine Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses auf die Anwart-
schaft auswirkt und

4. wie sich die Anwartschaft nach einer Beendigung des Arbeitsverh�lt-
nisses entwickeln wird.

(2) 1Der Arbeitgeber oder der Versorgungstr�ger hat dem Arbeitnehmer
oder dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer auf dessen Verlangen mitzu-
teilen, wie hoch bei einer �bertragung der Anwartschaft nach § 4 Absatz 3
der �bertragungswert ist. 2Der neue Arbeitgeber oder der Versorgungs-
tr�ger hat dem Arbeitnehmer auf dessen Verlangen mitzuteilen, in wel-
cher H�he aus dem �bertragungswert ein Anspruch auf Altersversorgung
bestehen w�rde und ob eine Invalidit�ts- oder Hinterbliebenenversorgung
bestehen w�rde.
(3) 1Der Arbeitgeber oder der Versorgungstr�ger hat dem ausgeschiedenen
Arbeitnehmer auf dessen Verlangen mitzuteilen, wie hoch die Anwart-
schaft auf betriebliche Altersversorgung ist und wie sich die Anwartschaft
k�nftig entwickeln wird. 2Satz 1 gilt entsprechend f�r Hinterbliebene im
Versorgungsfall.
(4) Die Auskunft muss verst�ndlich, in Textform und in angemessener
Frist erteilt werden.

BetrAVG § 4a
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Zweiter Abschnitt
Auszehrungsverbot

§ 5
Auszehrung und Anrechnung

(1) Die bei Eintritt des Versorgungsfalls festgesetzten Leistungen der be-
trieblichen Altersversorgung d�rfen nicht mehr dadurch gemindert oder
entzogen werden, dass Betr�ge, um die sich andere Versorgungsbez�ge
nach diesem Zeitpunkt durch Anpassung an die wirtschaftliche Entwick-
lung erh�hen, angerechnet oder bei der Begrenzung der Gesamtversor-
gung auf einen H�chstbetrag ber�cksichtigt werden.
(2) 1Leistungen der betrieblichen Altersversorgung d�rfen durch Anrech-
nung oder Ber�cksichtigung anderer Versorgungsbez�ge, soweit sie auf
eigenen Beitr�gen des Versorgungsempf�ngers beruhen, nicht gek�rzt
werden. 2Dies gilt nicht f�r Renten aus den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen, soweit sie auf Pflichtbeitr�gen beruhen, sowie f�r sonstige Versor-
gungsbez�ge, die mindestens zur H�lfte auf Beitr�gen oder Zusch�ssen
des Arbeitgebers beruhen.

Dritter Abschnitt
Altersgrenze

§ 6
Vorzeitige Altersleistung

1Einem Arbeitnehmer, der die Altersrente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung als Vollrente in Anspruch nimmt, sind auf sein Verlangen nach
Erf�llung der Wartezeit und sonstiger Leistungsvoraussetzungen Leistun-
gen der betrieblichen Altersversorgung zu gew�hren. 2F�llt die Altersrente
aus der gesetzlichen Rentenversicherung wieder weg oder wird sie auf
einen Teilbetrag beschr�nkt, so k�nnen auch die Leistungen der betrieb-
lichen Altersversorgung eingestellt werden. 3Der ausgeschiedene Arbeit-
nehmer ist verpflichtet, die Aufnahme oder Aus�bung einer Besch�fti-
gung oder Erwerbst�tigkeit, die zu einem Wegfall oder zu einer Beschr�n-
kung der Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung f�hrt, dem
Arbeitgeber oder sonstigen Versorgungstr�ger unverz�glich anzuzeigen.

§§ 5, 6 BetrAVG
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Vierter Abschnitt
Insolvenzsicherung

§ 7
Umfang des Versicherungsschutzes

(1) 1Versorgungsempf�nger, deren Anspr�che aus einer unmittelbaren
Versorgungszusage des Arbeitgebers nicht erf�llt werden, weil �ber das
Verm�gen des Arbeitgebers oder �ber seinen Nachlass das Insolvenz-
verfahren er�ffnet worden ist, und ihre Hinterbliebenen haben gegen den
Tr�ger der Insolvenzsicherung einen Anspruch in H�he der Leistung, die
der Arbeitgeber aufgrund der Versorgungszusage zu erbringen h�tte,
wenn das Insolvenzverfahren nicht er�ffnet worden w�re. 2Satz 1 gilt ent-
sprechend,
1. wenn Leistungen aus einer Direktversicherung aufgrund der in § 1b

Abs. 2 Satz 3 genannten Tatbest�nde nicht gezahlt werden und der Ar-
beitgeber seiner Verpflichtung nach § 1b Abs. 2 Satz 3 wegen der Er�ff-
nung des Insolvenzverfahrens nicht nachkommt,

2. wenn eine Unterst�tzungskasse die nach ihrer Versorgungsregelung
vorgesehene Versorgung nicht erbringt, weil �ber das Verm�gen oder
den Nachlass eines Arbeitgebers, der der Unterst�tzungskasse Zuwen-
dungen leistet, das Insolvenzverfahren er�ffnet worden ist,

3. wenn �ber das Verm�gen oder den Nachlass des Arbeitgebers, dessen
Versorgungszusage von einem Pensionsfonds oder einer Pensionskasse
durchgef�hrt wird, das Insolvenzverfahren er�ffnet worden ist und
soweit der Pensionsfonds oder die Pensionskasse die nach der Versor-
gungszusage des Arbeitgebers vorgesehene Leistung nicht erbringt; ein
Anspruch gegen den Tr�ger der Insolvenzsicherung besteht nicht,
wenn eine Pensionskasse einem Sicherungsfonds nach dem Dritten Teil
des Versicherungsaufsichtsgesetzes angeh�rt oder in Form einer ge-
meinsamen Einrichtung nach § 4 des Tarifvertragsgesetzes organisiert
ist.

3§ 14 des Versicherungsvertragsgesetzes findet entsprechende Anwen-
dung. 4Der Er�ffnung des Insolvenzverfahrens stehen bei der Anwendung
der S�tze 1 bis 3 gleich
1. die Abweisung des Antrags auf Er�ffnung des Insolvenzverfahrens

mangels Masse,
2. der außergerichtliche Vergleich (Stundungs-, Quoten- oder Liquida-

tionsvergleich) des Arbeitgebers mit seinen Gl�ubigern zur Abwen-
dung eines Insolvenzverfahrens, wenn ihm der Tr�ger der Insolvenz-
sicherung zustimmt,

3. die vollst�ndige Beendigung der Betriebst�tigkeit im Geltungsbereich
dieses Gesetzes, wenn ein Antrag auf Er�ffnung des Insolvenzverfah-
rens nicht gestellt worden ist und ein Insolvenzverfahren offensichtlich
mangels Masse nicht in Betracht kommt.

BetrAVG § 7
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(1a) 1Der Anspruch gegen den Tr�ger der Insolvenzsicherung entsteht mit
dem Beginn des Kalendermonats, der auf den Eintritt des Sicherungsfalles
folgt. 2Der Anspruch endet mit Ablauf des Sterbemonats des Beg�nstig-
ten, soweit in der Versorgungszusage des Arbeitgebers nicht etwas ande-
ren bestimmt ist. 3In den F�llen des Absatzes 1 Satz 1 und 4 Nr. 1 und 3
umfasst der Anspruch auch r�ckst�ndige Versorgungsleistungen, soweit
diese bis zu zw�lf Monaten vor Entstehen der Leistungspflicht des Tr�gers
der Insolvenzsicherung entstanden sind.
(2) Personen, die bei Er�ffnung des Insolvenzverfahrens oder bei Eintritt
der nach Absatz 1 Satz 4 gleichstehenden Voraussetzungen (Sicherungs-
fall) eine nach § 1b unverfallbare Versorgungsanwartschaft haben, und
ihre Hinterbliebenen haben bei Eintritt des Versorgungsfalls einen An-
spruch gegen den Tr�ger der Insolvenzsicherung, wenn die Anwartschaft
beruht
1. auf einer unmittelbaren Versorgungszusage des Arbeitgebers,
2. auf einer Direktversicherung und der Arbeitnehmer hinsichtlich der

Leistungen des Versicherers widerruflich bezugsberechtigt ist oder die
Leistungen auf Grund der in § 1b Absatz 2 Satz 3 genannten Tatbest�n-
de nicht gezahlt werden und der Arbeitgeber seiner Verpflichtung aus
§ 1b Absatz 2 Satz 3 wegen der Er�ffnung des Insolvenzverfahrens
nicht nachkommt,

3. auf einer Versorgungszusage des Arbeitgebers, die von einer Unterst�t-
zungskasse durchgef�hrt wird, oder

4. auf einer Versorgungszusage des Arbeitgebers, die von einem Pen-
sionsfonds oder einer Pensionskasse nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3
durchgef�hrt wird, soweit der Pensionsfonds oder die Pensionskasse
die nach der Versorgungszusage des Arbeitgebers vorgesehene Leis-
tung nicht erbringt.

(2a) 1Die H�he des Anspruchs nach Absatz 2 richtet sich
1. bei unmittelbaren Versorgungszusagen, Unterst�tzungskassen und

Pensionsfonds nach § 2 Absatz 1,
2. bei Direktversicherungen nach § 2 Absatz 2 Satz 2,
3. bei Pensionskassen nach § 2 Absatz 3 Satz 2.
2Die Betriebszugeh�rigkeit wird bis zum Eintritt des Sicherungsfalls be-
r�cksichtigt. § 2 Absatz 5 und 6 gilt entsprechend. Ver�nderungen der Ver-
sorgungsregelung und der Bemessungsgrundlagen, die nach dem Eintritt
des Sicherungsfalls eintreten, sind nicht zu ber�cksichtigen; § 2a Absatz 2
findet keine Anwendung.
(3) 1Ein Anspruch auf laufende Leistungen gegen den Tr�ger der Insol-
venzsicherung betr�gt jedoch im Monat h�chstens das Dreifache der im
Zeitpunkt der ersten F�lligkeit maßgebenden monatlichen Bezugsgr�ße
gem�ß § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. 2Satz 1 gilt entsprechend
bei einem Anspruch auf Kapitalleistungen mit der Maßgabe, dass zehn
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vom Hundert der Leistung als Jahresbetrag einer laufenden Leistung an-
zusetzen sind.

(4) 1Ein Anspruch auf Leistungen gegen den Tr�ger der Insolvenzsiche-
rung vermindert sich in dem Umfang, in dem der Arbeitgeber oder sonsti-
ge Tr�ger der Versorgung die Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gung erbringt. 2Wird im Insolvenzverfahren ein Insolvenzplan best�tigt,
vermindert sich der Anspruch auf Leistungen gegen den Tr�ger der Insol-
venzsicherung insoweit, als nach dem Insolvenzplan der Arbeitgeber oder
sonstige Tr�ger der Versorgung einen Teil der Leistungen selbst zu erbrin-
gen hat. 3Sieht der Insolvenzplan vor, dass der Arbeitgeber oder sonstige
Tr�ger der Versorgung die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung
von einem bestimmten Zeitpunkt an selbst zu erbringen hat, so entf�llt
der Anspruch auf Leistungen gegen den Tr�ger der Insolvenzsicherung
von diesem Zeitpunkt an. 4Die S�tze 2 und 3 sind f�r den außergericht-
lichen Vergleich nach Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 entsprechend anzuwenden.
5Im Insolvenzplan soll vorgesehen werden, dass bei einer nachhaltigen Bes-
serung der wirtschaftlichen Lage des Arbeitgebers die vom Tr�ger der Insol-
venzsicherung zu erbringenden Leistungen ganz oder zum Teil vom Arbeit-
geber oder sonstigen Tr�ger der Versorgung wieder �bernommen werden.

(5) 1Ein Anspruch gegen den Tr�ger der Insolvenzsicherung besteht nicht,
soweit nach den Umst�nden des Falles die Annahme gerechtfertigt ist,
dass es der alleinige oder �berwiegende Zweck der Versorgungszusage
oder ihre Verbesserung oder der f�r die Direktversicherung in § 1b Abs. 2
Satz 3 genannten Tatbest�nde gewesen ist, den Tr�ger der Insolvenzsiche-
rung in Anspruch zu nehmen. 2Diese Annahme ist insbesondere dann ge-
rechtfertigt, wenn bei Erteilung oder Verbesserung der Versorgungszusage
wegen der wirtschaftlichen Lage des Arbeitgebers zu erwarten war, dass
die Zusage nicht erf�llt werde. 3Ein Anspruch auf Leistungen gegen den
Tr�ger der Insolvenzsicherung besteht bei Zusagen und Verbesserungen
von Zusagen, die in den beiden letzten Jahren vor dem Eintritt des Siche-
rungsfalls erfolgt sind, nur
1. f�r ab dem 1. Januar 2002 gegebene Zusagen, soweit bei Entgeltum-

wandlung Betr�ge von bis zu 4 vom Hundert der Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenversicherung f�r eine betriebliche
Altersversorgung verwendet werden oder

2. f�r im Rahmen von �bertragungen gegebene Zusagen, soweit der
�bertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen
Rentenversicherung nicht �bersteigt.

(6) Ist der Sicherungsfall durch kriegerische Ereignisse, innere Unruhen,
Naturkatastrophen oder Kernenergie verursacht worden, kann der Tr�ger
der Insolvenzsicherung mit Zustimmung der Bundesanstalt f�r Finanz-
dienstleistungsaufsicht die Leistungen nach billigem Ermessen abwei-
chend von den Abs�tzen 1 bis 5 festsetzen.
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§ 8
�bertragung der Leistungspflicht

(1) Ein Anspruch gegen den Tr�ger der Insolvenzsicherung auf Leistungen
nach § 7 besteht nicht, wenn ein Unternehmen der Lebensversicherung
sich dem Tr�ger der Insolvenzsicherung gegen�ber verpflichtet, diese
Leistungen zu erbringen, und die nach § 7 Berechtigten ein unmittelbares
Recht erwerben, die Leistungen zu fordern.
(2) 1An die Stelle des Anspruchs gegen den Tr�ger der Insolvenzsicherung
nach § 7 tritt auf Verlangen des Berechtigten die Versicherungsleistung aus
einer auf sein Leben abgeschlossenen R�ckdeckungsversicherung, wenn
die Versorgungszusage auf die Leistungen der R�ckdeckungsversiche-
rung verweist. 2Das Wahlrecht des Berechtigten nach Satz 1 besteht nicht,
sofern die R�ckdeckungsversicherung in die Insolvenzmasse des Arbeit-
gebers f�llt oder die Aufsichtsbeh�rde das Verm�gen nach § 9 Absatz 3a
oder 3b nicht auf den Tr�ger der Insolvenzsicherung �bertr�gt. 3Der Be-
rechtigte hat das Recht, als Versicherungsnehmer in die Versicherung ein-
zutreten und die Versicherung mit eigenen Beitr�gen fortzusetzen; § 1b
Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Absatz 2 Satz 4 bis 6 gelten entspre-
chend. 4Der Tr�ger der Insolvenzsicherung informiert den Berechtigten
�ber sein Wahlrecht nach Satz 1 und �ber die damit verbundenen Folgen
f�r den Insolvenzschutz. 5Das Wahlrecht erlischt sechs Monate nach Infor-
mation durch den Tr�ger der Insolvenzsicherung. 6Der Versicherer infor-
miert den Tr�ger der Insolvenzsicherung unverz�glich �ber den Versiche-
rungsnehmerwechsel.

§ 8a
Abfindung durch den Tr�ger der Insolvenzsicherung

1Der Tr�ger der Insolvenzsicherung kann eine Anwartschaft ohne Zustim-
mung des Arbeitnehmers abfinden, wenn der Monatsbetrag der aus der
Anwartschaft resultierenden laufenden Leistung bei Erreichen der vorge-
sehenen Altersgrenze 1 vom Hundert, bei Kapitalleistungen zw�lf Zehntel
der monatlichen Bezugsgr�ße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch nicht �bersteigen w�rde oder wenn dem Arbeitnehmer die Beitr�ge
zur gesetzlichen Rentenversicherung erstattet worden sind. 2Dies gilt ent-
sprechend f�r die Abfindung einer laufenden Leistung. 3Die Abfindung
ist dar�ber hinaus m�glich, wenn sie an ein Unternehmen der Lebensver-
sicherung gezahlt wird, bei dem der Versorgungsberechtigte im Rahmen
einer Direktversicherung versichert ist. 4§ 2 Abs. 2 Satz 4 bis 6 und § 3
Abs. 5 gelten entsprechend.
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§ 9
Mitteilungspflicht; Forderungs- und Verm�gens�bergang

(1) 1Der Tr�ger der Insolvenzsicherung teilt dem Berechtigten die ihm
nach § 7 oder § 8 zustehenden Anspr�che oder Anwartschaften schriftlich
mit. 2Unterbleibt die Mitteilung, so ist der Anspruch oder die Anwart-
schaft sp�testens ein Jahr nach dem Sicherungsfall bei dem Tr�ger der In-
solvenzsicherung anzumelden; erfolgt die Anmeldung sp�ter, so beginnen
die Leistungen fr�hestens mit dem Ersten des Monats der Anmeldung, es
sei denn, dass der Berechtigte an der rechtzeitigen Anmeldung ohne sein
Verschulden verhindert war.

(2) 1Anspr�che oder Anwartschaften des Berechtigten gegen den Arbeit-
geber auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung, die den An-
spruch gegen den Tr�ger der Insolvenzsicherung begr�nden, gehen im
Falle eines Insolvenzverfahrens mit dessen Er�ffnung, in den �brigen
Sicherungsf�llen dann auf den Tr�ger der Insolvenzsicherung �ber, wenn
dieser nach Absatz 1 Satz 1 dem Berechtigten die ihm zustehenden An-
spr�che oder Anwartschaften mitteilt. 2Der �bergang kann nicht zum
Nachteil des Berechtigten geltend gemacht werden. 3Die mit der Er�ff-
nung des Insolvenzverfahrens �bergegangenen Anwartschaften werden
im Insolvenzverfahren als unbedingte Forderungen nach § 45 der Insol-
venzordnung geltend gemacht.

(3) 1Ist der Tr�ger der Insolvenzsicherung zu Leistungen verpflichtet, die
ohne den Eintritt des Sicherungsfalls eine Unterst�tzungskasse erbringen
w�rde, geht deren Verm�gen einschließlich der Verbindlichkeiten auf ihn
�ber; die Haftung f�r die Verbindlichkeiten beschr�nkt sich auf das �ber-
gegangene Verm�gen. 2Wenn die �bergegangenen Verm�genswerte den
Barwert der Anspr�che und Anwartschaften gegen den Tr�ger der Insol-
venzsicherung �bersteigen, hat dieser den �bersteigenden Teil entspre-
chend der Satzung der Unterst�tzungskasse zu verwenden. 3Bei einer
Unterst�tzungskasse mit mehreren Tr�gerunternehmen hat der Tr�ger der
Insolvenzsicherung einen Anspruch gegen die Unterst�tzungskasse auf
einen Betrag, der dem Teil des Verm�gens der Kasse entspricht, der auf
das Unternehmen entf�llt, bei dem der Sicherungsfall eingetreten ist. 4Die
S�tze 1 bis 3 gelten nicht, wenn der Sicherungsfall auf den in § 7 Abs. 1
Satz 4 Nr. 2 genannten Gr�nden beruht, es sei denn, dass das Tr�gerunter-
nehmen seine Betriebst�tigkeit nach Eintritt des Sicherungsfalls nicht fort-
setzt und aufgel�st wird (Liquidationsvergleich).

(3a) 1Hat die Pensionskasse nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Kenntnis
�ber den Sicherungsfall bei einem Arbeitgeber erlangt, dessen Versor-
gungszusage von ihr durchgef�hrt wird, hat sie dies und die Auswirkun-
gen des Sicherungsfalls auf die Pensionskasse der Aufsichtsbeh�rde und
dem Tr�ger der Insolvenzsicherung unverz�glich mitzuteilen. 2Sind bei
der Pensionskasse vor Eintritt des Sicherungsfalls garantierte Leistungen
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gek�rzt worden oder liegen der Aufsichtsbeh�rde Informationen vor, die
eine dauerhafte Verschlechterung der finanziellen Lage der Pensionskasse
wegen der Insolvenz des Arbeitgebers erwarten lassen, entscheidet die
Aufsichtsbeh�rde nach Anh�rung des Tr�gers der Insolvenzsicherung
und der Pensionskasse nach pflichtgem�ßem Ermessen, ob das dem Ar-
beitgeber zuzuordnende Verm�gen der Pensionskasse einschließlich der
Verbindlichkeiten auf den Tr�ger der Insolvenzsicherung �bertragen wer-
den soll. 3Die Aufsichtsbeh�rde teilt ihre Entscheidung dem Tr�ger der
Insolvenzsicherung und der Pensionskasse mit. 4Die �bertragungsanord-
nung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 5Absatz 3 Satz 1
zweiter Halbsatz gilt entsprechend. 6Der Tr�ger der Insolvenzsicherung
kann nach Anh�rung der Aufsichtsbeh�rde der Pensionskasse Finanz-
mittel zur Verf�gung stellen. 7Werden nach Eintritt des Sicherungsfalls
von der Pensionskasse garantierte Leistungen gek�rzt, gelten die S�tze 2
bis 6 entsprechend.
(3b) 1Absatz 3a gilt entsprechend f�r den Pensionsfonds. 2Abweichend
von Absatz 3a Satz 2 hat die Aufsichtsbeh�rde bei nicht versicherungs-
f�rmigen Pensionspl�nen stets das dem Arbeitgeber zuzuordnende Ver-
m�gen einschließlich der Verbindlichkeiten auf den Tr�ger der Insolvenz-
sicherung zu �bertragen.
(4) 1In einem Insolvenzplan, der die Fortf�hrung des Unternehmens oder
eines Betriebes vorsieht, kann f�r den Tr�ger der Insolvenzsicherung eine
besondere Gruppe gebildet werden. 2Sofern im Insolvenzplan nichts ande-
res vorgesehen ist, kann der Tr�ger der Insolvenzsicherung, wenn inner-
halb von drei Jahren nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens ein An-
trag auf Er�ffnung eines neuen Insolvenzverfahrens �ber das Verm�gen
des Arbeitgebers gestellt wird, in diesem Verfahren als Insolvenzgl�ubiger
Erstattung der von ihm erbrachten Leistungen verlangen.
(5) Dem Tr�ger der Insolvenzsicherung steht gegen den Beschluss, durch
den das Insolvenzverfahren er�ffnet wird, die sofortige Beschwerde zu.

§ 10
Beitragspflicht und Beitragsbemessung

(1) 1Die Mittel f�r die Durchf�hrung der Insolvenzsicherung werden auf-
grund �ffentlich-rechtlicher Verpflichtung durch Beitr�ge aller Arbeit-
geber aufgebracht, die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung
unmittelbar zugesagt haben, eine betriebliche Altersversorgung �ber eine
Unterst�tzungskasse, eine Direktversicherung der in § 7 Abs. 1 Satz 2 und
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Art, einen Pensionsfonds oder eine Pen-
sionskasse nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 durchf�hren. 2Der Versor-
gungstr�ger kann die Beitr�ge f�r den Arbeitgeber �bernehmen.
(2) 1Die Beitr�ge m�ssen den Barwert der im laufenden Kalenderjahr
entstehenden Anspr�che auf Leistungen der Insolvenzsicherung decken
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zuz�glich eines Betrages f�r die aufgrund eingetretener Insolvenzen zu
sichernden Anwartschaften, der sich aus dem Unterschied der Barwerte
dieser Anwartschaften am Ende des Kalenderjahres und am Ende des Vor-
jahres bemisst. 2Der Rechnungszinsfuß bei der Berechnung des Barwertes
der Anspr�che auf Leistungen der Insolvenzsicherung bestimmt sich nach
§ 235 Absatz 1 Nummer 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes; soweit
keine �bertragung nach § 8 Abs. 1 stattfindet, ist der Rechnungszinsfuß
bei der Berechnung des Barwerts der Anwartschaften um ein Drittel h�-
her. 3Dar�ber hinaus m�ssen die Beitr�ge die im gleichen Zeitraum entste-
henden Verwaltungskosten und sonstigen Kosten, die mit der Gew�hrung
der Leistungen zusammenh�ngen, und die Zuf�hrung zu einem von der
Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsaufsicht festgesetzten Ausgleichs-
fonds decken; § 193 des Versicherungsaufsichtsgesetzes bleibt unber�hrt.
4Auf die am Ende des Kalenderjahrs f�lligen Beitr�ge k�nnen Vorsch�sse
erhoben werden. 5In Jahren, in denen sich außergew�hnlich hohe Beitr�ge
ergeben w�rden, kann zu deren Erm�ßigung der Ausgleichsfonds in
einem von der Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsaufsicht zu geneh-
migenden Umfang herangezogen werden; außerdem k�nnen die nach den
S�tzen 1 bis 3 erforderlichen Beitr�ge auf das laufende und die bis zu vier
folgenden Kalenderjahre verteilt werden.

(3) Die nach Absatz 2 erforderlichen Beitr�ge werden auf die Arbeitgeber
nach Maßgabe der nachfolgenden Betr�ge umgelegt, soweit sie sich auf
die laufenden Versorgungsleistungen und die nach § 1b unverfallbaren
Versorgungsanwartschaften beziehen (Beitragsbemessungsgrundlage);
diese Betr�ge sind festzustellen auf den Schluss des Wirtschaftsjahrs des
Arbeitgebers, das im abgelaufenen Kalenderjahr geendet hat:
1. Bei Arbeitgebern, die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung

unmittelbar zugesagt haben, ist Beitragsbemessungsgrundlage der Teil-
wert der Pensionsverpflichtung (§ 6a Abs. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes).

2. Bei Arbeitgebern, die eine betriebliche Altersversorgung �ber eine Di-
rektversicherung mit widerruflichem Bezugsrecht durchf�hren, ist
Beitragsbemessungsgrundlage das gesch�ftsplanm�ßige Deckungs-
kapital oder, soweit die Berechnung des Deckungskapitals nicht zum
Gesch�ftsplan geh�rt, die Deckungsr�ckstellung. 2F�r Versicherungen,
bei denen der Versicherungsfall bereits eingetreten ist, und f�r Ver-
sicherungsanwartschaften, f�r die ein unwiderrufliches Bezugsrecht
einger�umt ist, ist das Deckungskapital oder die Deckungsr�ckstellung
nur insoweit zu ber�cksichtigen, als die Versicherungen abgetreten
oder beliehen sind.

3. Bei Arbeitgebern, die eine betriebliche Altersversorgung �ber eine Un-
terst�tzungskasse durchf�hren, ist Beitragsbemessungsgrundlage das
Deckungskapital f�r die laufenden Leistungen (§ 4d Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe a des Einkommensteuergesetzes) zuz�glich des Zwanzigfachen
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der nach § 4d Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Satz 1 des Einkommensteuer-
gesetzes errechneten j�hrlichen Zuwendungen f�r Leistungsanw�rter
im Sinne von § 4d Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes.

4. Bei Arbeitgebern, die eine betriebliche Altersversorgung �ber einen
Pensionsfonds oder eine Pensionskasse nach § 7 Absatz 1 Satz 2
Nummer 3 durchf�hren, ist Beitragsbemessungsgrundlage
a) f�r unverfallbare Anwartschaften auf lebenslange Altersleistungen

die H�he der j�hrlichen Versorgungsleistung, die im Versorgungs-
fall, sp�testens zum Zeitpunkt des Erreichens der Regelaltersgrenze
in der gesetzlichen Rentenversicherung, erreicht werden kann, bei
ausschließlich lebenslangen Invalidit�ts- oder lebenslangen Hinter-
bliebenenleistungen jeweils ein Viertel dieses Wertes; bei Kapital-
leistungen gelten 10 Prozent der Kapitalleistung, bei Auszahlungs-
pl�nen 10 Prozent der Ratensumme zuz�glich des Restkapitals als
H�he der lebenslangen j�hrlichen Versorgungsleistung,

b) f�r lebenslang laufende Versorgungsleistungen 20 Prozent des nach
Anlage 1 Spalte 2 zu § 4d Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes
berechneten Deckungskapitals; bei befristeten Versorgungsleistun-
gen gelten 10 Prozent des Produktes aus maximal m�glicher Rest-
laufzeit in vollen Jahren und der H�he der j�hrlichen laufenden
Leistung, bei Auszahlungspl�nen 10 Prozent der zuk�nftigen Raten-
summe zuz�glich des Restkapitals als H�he der lebenslangen j�hr-
lichen Versorgungsleistung.

(4) 1Aus den Beitragsbescheiden des Tr�gers der Insolvenzsicherung fin-
det die Zwangsvollstreckung in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften der Zivilprozessordnung statt. 2Die vollstreckbare Ausfertigung
erteilt der Tr�ger der Insolvenzsicherung.

§ 10a
S�umniszuschl�ge; Zinsen; Verj�hrung

(1) F�r Beitr�ge, die wegen Verstoßes des Arbeitgebers gegen die Melde-
pflicht erst nach F�lligkeit erhoben werden, kann der Tr�ger der Insol-
venzsicherung f�r jeden angefangenen Monat vom Zeitpunkt der F�llig-
keit an einen S�umniszuschlag in H�he von bis zu eins vom Hundert der
nacherhobenen Beitr�ge erheben.
(2) 1F�r festgesetzte Beitr�ge und Vorsch�sse, die der Arbeitgeber nach
F�lligkeit zahlt, erhebt der Tr�ger der Insolvenzsicherung f�r jeden Monat
Verzugszinsen in H�he von 0,5 vom Hundert der r�ckst�ndigen Beitr�ge.
2Angefangene Monate bleiben außer Ansatz.
(3) 1Vom Tr�ger der Insolvenzsicherung zu erstattende Beitr�ge werden
vom Tage der F�lligkeit oder bei Feststellung des Erstattungsanspruchs
durch gerichtliche Entscheidung vom Tage der Rechtsh�ngigkeit an f�r je-
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den Monat mit 0,5 vom Hundert verzinst. 2Angefangene Monate bleiben
außer Ansatz.

(4) 1Anspr�che auf Zahlung der Beitr�ge zur Insolvenzsicherung gem�ß
§ 10 sowie Erstattungsanspr�che nach Zahlung nicht geschuldeter Beitr�-
ge zur Insolvenzsicherung verj�hren in sechs Jahren. 2Die Verj�hrungsfrist
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beitragspflicht entstan-
den oder der Erstattungsanspruch f�llig geworden ist. 3Auf die Verj�hrung
sind die Vorschriften des B�rgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.

§ 11
Melde-, Auskunfts- und Mitteilungspflichten

(1) 1Der Arbeitgeber hat dem Tr�ger der Insolvenzsicherung eine betrieb-
liche Altersversorgung nach § 1b Abs. 1 bis 4 f�r seine Arbeitnehmer in-
nerhalb von 3 Monaten nach Erteilung der unmittelbaren Versorgungs-
zusage, dem Abschluss einer Direktversicherung, der Errichtung einer
Unterst�tzungskasse, eines Pensionsfonds oder einer Pensionskasse nach
§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 mitzuteilen. 1Der Arbeitgeber, der sonstige
Tr�ger der Versorgung, der Insolvenzverwalter und die nach § 7 Berechtig-
ten sind verpflichtet, dem Tr�ger der Insolvenzsicherung alle Ausk�nfte
zu erteilen, die zur Durchf�hrung der Vorschriften dieses Abschnitts er-
forderlich sind, sowie Unterlagen vorzulegen, aus denen die erforder-
lichen Angaben ersichtlich sind.

(2) 1Ein beitragspflichtiger Arbeitgeber hat dem Tr�ger der Insolvenzsiche-
rung sp�testens bis zum 30. September eines jeden Kalenderjahrs die H�-
he des nach § 10 Abs. 3 f�r die Bemessung des Beitrages maßgebenden
Betrages bei unmittelbaren Versorgungszusagen aufgrund eines versiche-
rungsmathematischen Gutachtens, bei Direktversicherungen aufgrund
einer Bescheinigung des Versicherers und bei Unterst�tzungskassen, Pen-
sionsfonds und Pensionskassen aufgrund einer nachpr�fbaren Berech-
nung mitzuteilen. 2Der Arbeitgeber hat die in Satz 1 bezeichneten Unter-
lagen mindestens 6 Jahre aufzubewahren.

(3) 1Der Insolvenzverwalter hat dem Tr�ger der Insolvenzsicherung die Er-
�ffnung des Insolvenzverfahrens, Namen und Anschriften der Versor-
gungsempf�nger und die H�he ihrer Versorgung nach § 7 unverz�glich
mitzuteilen. 2Er hat zugleich Namen und Anschriften der Personen, die
bei Er�ffnung des Insolvenzverfahrens eine nach § 1 unverfallbare Versor-
gungsanwartschaft haben, sowie die H�he ihrer Anwartschaft nach § 7
mitzuteilen.

(4) Der Arbeitgeber, der sonstige Tr�ger der Versorgung und die nach § 7
Berechtigten sind verpflichtet, dem Insolvenzverwalter Ausk�nfte �ber
alle Tatsachen zu erteilen, auf die sich die Mitteilungspflicht nach Absatz 3
bezieht.
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